
Informationsveranstaltung A 20 zur 3. Planänderung Oktober 2019
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K3, K4V3

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme

V5

Errichtung von fledermausgerechten Irritations- und
Kollisionsschutzeinrichtungen

Errichtung von fischottergerechten Leit- und
Sperreinrichtungen

K3, K4V4
Anlage von linearen Gehölzpflanzungen als
Leitstruktur für Fledermäuse

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme

AR

AR

AR

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme

K1, K10V7
Errichtung von bauzeitlichen Leit- und
Sperreinrichtungen zum Schutz des Moorfroschs

AR

KLV23

Wiederherstellung/Rekultivierung vorübergehend in
Anspruch genommener Flächen (keine Darstellung im
Maßnahmenübersichtsplan)

Bauzeitenregelungen, Baufeldfreimachung:
a) Gehölze: Fällen/Roden von Gehölzen nur in der
Zeit vom 1. Dezember bis Ende Februar
b) Baufeldräumung in Offenlandbiotopen:
- Mahd von höherwüchsigen Gras- u. Krautbeständen
(z.B. Röhrichte, Uferstaudenfluren, Ruderalfluren,
Grünlandbrachen) nur in der Zeit vom 1. September
bis Ende Februar
- Beseitigen sonstiger Krautschichten und Abtrag der
obersten Bodenschicht nur in der Zeit vom 16. August
bis Ende Februar
c) Vergrämung von Offenlandbrütern nach der
Baufeldräumung: kommt es in der Zeit vom 1. März
bis 15. August zu Unterbrechungen der
Bautätigkeiten, sind ab 5 Tagen anhaltender
Baupause Vergrämungsmaßnahmen zur Vermeidung
von Ansiedlungen durchzuführen (z.B. Flatterbänder
an Latten)
d) Bautätigkeiten an Gewässern (z.B. Verlegung,
Verfüllung, bauzeitliche Gewässerquerung, Anlage
von Überläufen): vor Beginn der Bautätigkeit erfolgt
das Abfischen und Verbringen der Arten
Schlammpeitzger und Steinbeißer in andere
Abschnitte des jeweiligen Teileinzugsgebietes:
Mittelfelder Wettern (7.1), Kamerländer Deichwettern
(7.4, Bau-km 11+656 - 11+726), Neue Wettern (6.2),
Wohldgraben (1.5), Horstgraben (1.6) und Neben-
gewässer des Horstgrabens (9.1.1, 9.6.1, 9.6.2 u.
9.6.3). Weitere Vorgaben (allg. Vergrämungs-
maßnahmen, Schutz von Laicharealen, Umsetzen von
Großmuscheln): siehe Maßnahmenblatt V1AR
e) Im Bereich von Bau-km 20+100 bis 21+000 gelten
Sonderregelungen für die Baufeldräumung und
gewisse Bautätigkeiten (Seeadler, s. V2AR)
f) Östlich der A23 bis zum Bauende sind weitere
Vorgaben zur bzw. vor der Baufeldräumung zu
beachten (Moorfrosch, s. V7AR)
(ohne Maßnahmenpunktzuordnung im Plan)

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme

ARV1 K1

KBS4

Ausweisung von Bautabuzonen

KB, KBW, KOWS5

Schutz der Oberflächengewässer

KB, KLS3

Schutz bestehender Einzelbäume und Gehölzgruppen
gem. RAS-LP 4 u. DIN 18920

K3, K4V21
Fledermaus-, fischotter- und kleintiergerechte
Querungshilfe bei BW 9.15

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme

ARKS5V2
Bauzeitenregelung zum Schutz des Seeadlers:

- bis 100 m um den Horst (Sandentnahme): Absolute
  Tabuzone, jegliche Inanspruchnahme, Bautätigkeit
  sowie das Begehen dieser Zone sind untersagt
- 100 m - 300 m um den Horst (Sandentnahme): Der
  Auf- und Abbau des Sichtschutzzaunes (Maßnahme
  V24AR) an der 300 m-Grenze um den Horst und
  parallel zur Trasse ist nur zwischen Anfang
  November und Ende Dezember (01.11. - 31.12.)
  gestattet. Die Sandentnahme findet ausschließlich in
  einem Abstand von > 300 m um den Seeadlerhorst
  statt
- 300 - 500 m um den Horst (Sandentnahme) bzw.
  Bau-km 20+100 bis Bau-km 21+000 (Streckenbau):
  s. Maßnahmenblatt V2AR

ARKBW, KGW, KS2S1

KBW, KGW, KS3S2

Schutz und Sicherung des Bodens / Oberbodens
sowie Oberbodenauftrag unter Anwendung der ELA,
der ZTV La-StB 05 und der DIN 18915
(keine Maßnahmenpunktzuordnung im Plan)

Schutz des Grundwassers im Zusammenhang mit
Bodenarbeiten und dem Sandspülverfahren
(keine Maßnahmenpunktzuordnung im Plan)

K11V6

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme

AR

Errichtung von im unteren Teil engmaschigen
Wildschutzzäunen

K3, K4V19
Querungshilfe Unterführung BW 9.22

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme

AR

K3, K4V20

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme

AR

Querungshilfe Horstgraben West BW 9.14

Umwelt und Naturschutz

Maßnahmenplanung:  
Anpassung von Bauwerksdimensionierungen, Seeadlerschutz

V21AR Querungshilfe Bauwerk 9.15V20AR Querungshilfe Bauwerk 9.14

Unterführung statt 
Überführung der L 100

Draufsicht

Längsschnitt

Draufsicht

Längsschnitt

Seeadlerhorst

Verkleinerung  
Sandentnahme


